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Das erste Mal  tritt das Ehepaar Herbert bzw. Herbertin am 19. August 1658 vor das Wiener
Kirchengericht; nur sieben Wochen nach der Eheschließung. Johann Christoph Herbert
verlangte von seiner Ehefrau, dass sie zu ihm zurückkehren und die eheliche Gemeinschaft
wiederaufnehmen solle, denn sie sei ihm ohne Grund fünf Tage nach der Hochzeit
davongelaufen. Anna Maria Clara Herbertin begründete die Flucht mit körperlicher Abneigung
(er habe Mundgeruch und sei inkontinent), Alkoholismus, Gewalttätigkeit und Impotenz. Ihr
Ehemann widersprach allen Vorwürfen und beschuldigte die Beklagte, ihn ohne Grund
verlassen zu haben. Im Gerichtsverfahren kam es zu keiner Einigung. Die Advokaten Dr. Lang
und Dr. Bechtoldt hinterlegten jeweils eine Kaution, die sicherstellen sollte, dass sich Kläger
und Beklagte dem Verfahren nicht durch Flucht entziehen.

Die Argumentation der Ehefrau, warum sie von Ihrem Ehemann davongelaufen sei, fasste der
Gerichtsschreiber folgendermaßen zusammen:

[Johann Christoph Herbert] lege zue nachts daß bloße schwerdt sambt denen pistollen
zum bett. 2do stinckhe er auß dem mundt, daß ihme niemandt khönne conhabitiren, laße
salva veniâ urinam undt alles undter sich ins bett, und halte sich dermassen unsauber,
daß sie ihme auch destwegen nicht beywohnen khönne. 3tio seye er nichts satis potens,
... Khönne ihr in debito conjugali khein satsifaction laisten, ...


